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C  Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen 
   

C1  Zentralitätsstruktur 
   

Ausgangslage  Die Zentralitätsstruktur des Kantons Bern, die mit dem neu konzipierten Richtplan im 

Jahr 2002 vom Regierungsrat beschlossen wurde, ist mittlerweile anerkannt. Sie ist 

eine wichtige Grundlage für räumliche Entscheide des Regierungsrats. Im Rahmen 

der Erarbeitung der Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte (RGSK) be-

zeichneten die Regionalkonferenzen resp. Regionen die Zentren der vierten Stufe. Mit 

der kantonalen Synthese der RGSK wurde diese Zentrenstufe konsolidiert. 

   

  Herausforderungen 

Bedeutung von starken 

Zentren und 

Agglomerationen 

 Starke Zentren und Agglomerationen haben in verschiedener Hinsicht Bedeutung für 

den Kanton: 

− Zentren sind wirtschaftliche und gesellschaftliche Pole. Sie schaffen eine der Vo-

raussetzungen für die Positionierung des Kantons im internationalen und nationa-

len Standortwettbewerb. Zusammen mit ihren Umland- und Agglomerationsge-

meinden sind sie die Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung.  

− Sie haben eine wichtige Funktion als attraktive, multifunktionale Versorgungszen-

tren für die Bevölkerung und die Wirtschaft sowie als Standorte von öffentlichen 

Dienstleistungen. 

− Attraktive Zentren sind Nutzungsschwerpunkte und Verkehrsknoten. Sie können 

der zunehmenden Entkopplung der Lebensbereiche Wohnen, Arbeiten und Frei-

zeit entgegenwirken und bieten die Möglichkeit, Mobilitätsströme zu kanalisieren 

und den vermehrten Einsatz öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern. 

− Zentren haben eine wichtige Funktion als Identifikationspunkte für die Bevölkerung 

oder als Imageträger für den Standortwettbewerb und den Tourismus.  

   

Zentralitätsstruktur als 

Steuerungsinstrument 

verankern 

 Mit der Verankerung einer Zentralitätsstruktur als Steuerungsinstrument werden vier 

Wirkungen angestrebt: 

− Stärkung der Zentren und deren Agglomerationen als Wirtschaftsstandorte (wirt-

schaftspolitische Wirkung): Für die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts und damit 

auch für das weitere Wirtschaftswachstum im Kanton Bern ist es entscheidend, 

dass seine Zentren im Vergleich zu solchen ausserhalb des Kantons konkurrenz-

fähig bleiben. 

− Gezielter kantonaler Mitteleinsatz (finanzpolitische Wirkung): Die Zentralitätsstruk-

tur ist neben anderen Kriterien bei der Verteilung von kantonalen Infrastrukturen 

und Angeboten sowie bei anderen raumwirksamen Aufgaben zur Prioritätenset-

zung beizuziehen. 

− Handlungsspielräume für Zentren und Entwicklungsachsen schaffen, weitere De-

zentralisierung stoppen (raumplanerische Wirkung): Die Zentralitätsstruktur dient 

als Orientierungsrahmen für die räumlich differenzierte Ausgestaltung raumplane-

rischer Massnahmen und Instrumente, wobei vorab Entwicklungen in den Zentren 

und entlang der Entwicklungsachsen zu fördern sind. 

− Versorgungsschwerpunkte und Identifikationsorte in allen Kantonsteilen erhalten 

(staats- und regionalpolitische Wirkung): Konzentrationsbewegungen der Wirt-

schaft stellen die Randgebiete des Kantons Bern und ihre lokalen Zentren vor 

neue Herausforderungen. Aus staats- und regionalpolitischen Gründen ist ein 

«Rückzug aus der Fläche» unvorstellbar. Deshalb soll zugunsten von regionalen 

Zentren mit kantonaler Bedeutung steuernd eingegriffen werden. 
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Wirtschaftspolitische und 

regionalpolitische 

Steuerung unterscheiden 

 Die Zuteilung der Zentren auf verschiedene Hierarchiestufen basiert auf Strukturun-

tersuchungen und den aus kantonaler Sicht wichtigen Funktionen der Zentren. Es wird 

zwischen zwei Arten der Steuerung unterschieden: 

− Die wirtschaftspolitische Steuerung: Mit kantonalen Mitteln soll die Attraktivität der-

jenigen Zentren gestärkt werden, die im Standortwettbewerb bestehen können 

und welche das grösste Wachstumspotential aufweisen. 

− Die regionalpolitische Steuerung: Aus staats- und regionalpolitischer Sicht werden zu-

sätzlich regionale Zentren von kantonaler Bedeutung unterstützt. Mit einer Beschrän-

kung derer Zahl sollen die knappen kantonalen Mittel gezielt eingesetzt werden. 

− Die regionalen Zentren der 4. Stufe haben ihre Bedeutung vor allem in der Steue-

rung auf der regionalen Ebene.   

   

Bei Wechselfällen im 

konkreten Fall 

entscheiden 

 Mit Wechselfällen wird die Frage der «Doppelzentren» berücksichtigt. Aus kantonaler 

Sicht kann es bei einem konkreten Sachgeschäft unerheblich sein, welcher Standort 

innerhalb eines gewissen Raums gewählt wird. Wichtig ist allein, dass ein Projekt oder 

eine Anlage im entsprechenden Raum realisiert wird. In diesem Fall sollen Kosten-

überlegungen für die konkrete Wahl ausschlaggebend sein. 

   

  Zielsetzungen 

C11  Für den Kanton Bern gilt die folgende Zentralitätsstruktur: 

   

   Stufe Wirtschafts-

politische  

Steuerung 

Regionalpolitische  

Steuerung 

  1 Zentrum von nationaler 

Bedeutung 

Bern  

  2 Kantonale Zentren Biel, Thun  

  3 Regionale Zentren von 

kantonaler Bedeutung 

Langenthal, 

Burgdorf,  

Interlaken 

Saint-Imier, Lyss, Schwarzenburg, 

Langnau, Meiringen, Frutigen, Saa-

nen-Gstaad 

  4 Regionale Zentren  

der 4. Stufe 

 Aarberg, Büren, Ins, Lengnau, Or-

pund, Pieterlen, Studen, Täuffelen, 

La Neuveville, Sonceboz, Tavannes, 

Tramelan, Valbirse, Herzogenbuch-

see, Huttwil, Niederbipp, Bätterkin-

den – Utzenstorf, Hasle b.B. – Rüe-

gsau, Koppigen, Kirchberg – Rüdtli-

gen-Alchenflüh, Sumiswald, Belp, 

Konolfingen, Laupen, Moosseedorf 

– Urtenen-Schönbühl, München-

buchsee, Münsingen, Neuenegg, 

Riggisberg, Oberdiessbach, Worb, 

Erlenbach – Oey, Zweisimmen, Bri-

enz 

  4 Regionale Tourismuszen-

tren der 4. Stufe 

 Adelboden, Lenk, Kandersteg, Grin-

delwald, Lauterbrunnen 

  Aus kantonaler Sicht können bei regionalpolitischen Entscheiden Meiringen und Brienz, 

Lyss und Aarberg, Saanen-Gstaad und Zweisimmen sowie Saint-Imier und Tramelan 

Wechselfälle sein. 

   

  Die Abgrenzung der Zentren der Stufen 1 bis 3 gemäss wirtschaftspolitischer Steuerung 

wird im Massnahmenteil vorgenommen. Als Zentrum gemäss regionalpolitischer Steue-

rung gilt nur das dichter besiedelte zusammenhängende Siedlungsgebiet des Kernorts. 
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C12  Der Regierungsrat berücksichtigt bei Entscheiden mit räumlichen Auswirkungen die 

Zentralitätsstruktur. Je nach Hierarchiestufe kann der kantonale Mitteleinsatz variie-

ren.  

   

  ➔ B16 

   

C2  Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte 
   

Ausgangslage  Die wirtschaftliche Position des Kantons Bern ist im gesamtschweizerischen Vergleich 

unterdurchschnittlich. Beim Bruttoinlandprodukt und beim Volkseinkommen bestehen 

zum Teil beträchtliche Wachstums- und Niveaurückstände. Tiefe Zuwanderungsraten, 

die Tendenz zur Überalterung und die angespannte Lage der Kantonsfinanzen sind 

wachstums- und innovationshemmend. Die Steuerbelastung ist im schweizerischen 

Vergleich sehr hoch. Wichtiges Anliegen der Kantonspolitik ist es deshalb, auf der Ba-

sis vorhandener Stärken die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Dynamik zu 

verbessern. 

   

  Herausforderungen 

Die Voraussetzungen für 

die wirtschaftliche 

Entwicklung verbessern 

 Das Bestreben, die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung im Kanton zu 

verbessern, kann die Raumplanung auf mehreren Ebenen direkt unterstützen: 

  − An hervorragend erschlossenen Standorten unternimmt sie zusammen mit den 

Standortgemeinden und weiteren Partnern aktive Anstrengungen für die planeri-

sche Vorbereitung von Arealen, so dass Bauvorhaben innerhalb kurzer Fristen 

verwirklicht werden können.  

− Bei komplexen und kostenintensiven Planungs- und Realisierungsvorhaben en-

gagiert sie sich für ein starkes und zielgerichtetes Projektmanagement. In beson-

deren Fällen übernimmt der Kanton mit dem Einsatz des Instrumentes der kanto-

nalen Überbauungsordnung die Federführung.  

− Für Standorte von kantonaler Bedeutung koordiniert sie aktiv die Investitionsvor-

haben der öffentlichen Hand in den Bereichen Strassenbau, öffentlicher Verkehr, 

Fuss- und Veloverkehr, Standortpromotion und Parkierung, stimmt sie aufeinan-

der ab und stellt - wo nötig - vorausschauend den Interessenausgleich her. Die 

Zusammenarbeit sowie die Leistungen und Erwartungen des Kantons sind entwe-

der Gegenstand des Controllings oder werden standortspezifisch in enger Zusam-

menarbeit zwischen Kanton und beteiligten Standortorganisationen resp. Gemein-

den ausgehandelt und verbindlich festgehalten.  

− Die Raumplanung ist bestrebt, die Zonenvorschriften für Arbeiten und Wohnen 

gezielt zu flexibilisieren sowie mit einfachen und raschen Verfahren die Planungs-

sicherheit für Grundeigentümer und Investoren zu erhöhen.  

− In Absprache mit der Standortförderung berät und begleitet sie interessierte Inves-

toren durch Standortevaluations- und Planungsprozesse. 

   

Mit einer koordinierten 

Strategie zentrale 

Politikbereiche 

abstimmen 

 Mit den kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (Entwicklungsschwerpunkte ESP, 

strategische Arbeitszonen SAZ) verfolgt der Kanton Bern eine koordinierte Strategie, 

welche die Ziele der Raumordnungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Umweltpolitik aufei-

nander abstimmt. An Standorten, die durch den öffentlichen und privaten Verkehr gut 

erschlossen sind, werden Flächen planerisch so vorbereitet, dass Betriebe sich mög-

lichst rasch ansiedeln oder bauliche Erweiterungen vornehmen können. Die Entwick-

lungsschwerpunkte befinden sich in den Zentren gemäss Zentralitätsstruktur oder an 

ausgewählten und mit dem Massnahmenplan Luft abgestimmten Standorten im übri-

gen Kantonsgebiet. 
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Anliegen von 

Raumordnung und 

Umwelt abstimmen 

 Die optimale Lage der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte erlaubt eine Nut-

zungsverdichtung trotz bestehender Vorbelastung in Bezug auf Verkehr und Umwelt. 

Die Entwicklung von Arbeitsplatz- und Freizeitschwerpunkten an optimal erschlosse-

nen Standorten (privater Verkehr und ÖV) ist aus der Sicht der Umwelt solchen aus-

serhalb der Siedlungsschwerpunkte vorzuziehen: Mit der konzentrierten Ansiedlung 

kann gesamthaft in einer Region längerfristig eine Entlastung herbeigeführt werden. 

Die Standortgemeinden müssen jedoch die zusätzlichen Herausforderungen bezüg-

lich der Vorsorge stufengerecht an die Hand nehmen. 

   

  Zielsetzungen 

 

 

 Mit dem RRB 1316 vom 12. April 2000 werden die Vorgaben für die kantonalen Ent-

wicklungsschwerpunkte definiert: Der Kanton Bern unterstützt die Entwicklung und 

Vermarktung von Standorten von kantonalem Interesse unter dem Label «Wirtschaft-

liche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) und Strategische Arbeitszonen (SAZ)». Der 

Kanton beteiligt sich zudem am Projekt der «Top-Entwicklungsstandorte» der Haupt-

stadtregion Schweiz. 

   

  Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig: 

C21  Der Kanton bezeichnet und bewirtschaftet (mit jährlichen Monitorings und einem Con-

trolling alle vier Jahre) kantonale Entwicklungsschwerpunkte. Darunter werden Stand-

orte von kantonalem Interesse für die gezielte Ansiedlung oder Stärkung wirtschaftli-

cher Aktivitäten verstanden. Entwicklungsschwerpunkte (ESP) können für die Berei-

che Arbeiten (Industrie/Gewerbe, Dienstleistungen), Einkaufen (Grossverkaufsflä-

chen), Freizeit (Freizeitgrosseinrichtungen) oder Wohnen ausgeschieden werden. 

Weiter bezeichnet der Kanton Premium-Standorte. Diese zeichnen sich durch einen 

besonders hohen Koordinationsbedarf aus und sind langfristig von höchstem kanto-

nalem Interesse. Für die rasche Realisierung wirtschaftlicher Grossvorhaben werden 

an mehreren geeigneten Standorten strategische Arbeitszonen (SAZ) vorbereitet. 

   

C22  Die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte befinden sich in Zentren gemäss Zentrali-

tätsstruktur und in Standorten im übrigen Kantonsgebiet, die für die spezifische Nut-

zung speziell geeignet und mit dem Massnahmenplan Luft abgestimmt sind. 

   

C23  Bei besonders komplexen und kostenintensiven Planungs- und Realisierungsvorha-

ben sowie an den Premium-Standorten engagiert sich der Kanton mit Ressourcen 

oder dem Einsatz der kantonalen Überbauungsordnung speziell. 

   

C24  Lokale Überschreitungen der Belastungsgrenzen bezüglich Strassenkapazitäten und 

Luft sind in den Gebieten der kantonalen Entwicklungsschwerpunkte befristet zulässig. 

Die Standortgemeinden sorgen dafür, dass vorsorgliche Massnahmen stufen- und 

zeitgerecht umgesetzt werden. 

   

  ➔ B16 

   

C3  Tourismus 
   

Ausgangslage  Der Tourismus ist eine tragende Säule der Volkswirtschaft des Kantons Bern, prägt die 

Wirtschafts- und Siedlungsstruktur besonders im Berner Oberland und ist nach aussen 

und innen bedeutsam für das «Image» und für das Selbstverständnis des Kantons. 

   

  Globalisierung, sich schnell verändernde Gästebedürfnisse, die Konkurrenz preis-

günstiger Mitbewerber, die steigende Bedeutung neuer Informationstechnologien oder 

globale Krisen stellen die Tourismuswirtschaft vor immer neue Herausforderungen. 
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Prognostizierte klimatische Veränderungen können zudem dazu führen, dass Skian-

lagen unterhalb von 1500 - 1800 m.ü.M. nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden 

können. Dem Tourismusbereich ist Sorge zu tragen und gute Voraussetzungen für die 

weitere Entwicklung zu schaffen. Zentral ist dabei ein schonender Umgang mit dem 

unvermehrbaren Kapital an Natur und Landschaft. 

   

  Im tourismuspolitischen Leitbild des Kantons Bern, das mit dem kantonalen Richtplan 

abgestimmt ist, werden Grundsätze und Ziele für die kantonale Tourismuspolitik fest-

gelegt: Danach sind im marktwirtschaftlichen System die Rahmenbedingungen für den 

Tourismus zu verbessern, innovative Ideen zu fördern und die Integration in über- und 

nebengeordnete Politikbereiche sicherzustellen. Aus Sicht der Raumordnung gehören 

dazu die Aspekte Verkehr, Landschaft, Siedlung und Naturgefahren sowie die regio-

nalen und landwirtschaftlichen Förderungsstrategien. 

   

  Herausforderungen 

Spezifische 

Herausforderungen für 

die Raumplanung 

berücksichtigen 

 Die Raumplanung hat hauptsächlich auf Herausforderungen in folgenden Bereichen 

einzutreten:  

− Die attraktive innere und äussere Erschliessung der Tourismusgebiete mit öffent-

lichen und privaten Verkehrsmitteln 

− Den Schutz und die Schonung von Natur- und Kulturlandschaften 

− Die Chancen und Risiken des Klimawandels 

− Die Forderung nach flexibler und rascher Anpassung bestimmter Gebiete an neue 

touristische Trends 

− Den Abbau von Konfliktpotenzialen zwischen den verschiedenen Akteuren 

− Die besondere Bedeutung des Tourismus zur Stärkung der regionalen Strukturen 

und zur Sicherung einer dezentralen Besiedlung 

− Die Begrenzung des Zweitwohnungsbaus und die Lenkung der touristischen Be-

herbergung Richtung «warme» Betten (bewirtschaftete Betten in der Hotellerie 

und in Ferienwohnungen). 

   

Sektoralpolitiken 

vernetzen und bündeln 

 Damit leistet die Raumplanung einen Beitrag zur Umsetzung der Strategien und Ziele 

in den Handlungsfeldern «Standortattraktivität verbessern» und «Konfliktpotenziale 

abbauen» des tourismuspolitischen Leitbilds. Aus der «Bernischen Verkehrspolitik» 

bestehen zudem prioritäre Aufträge, mit denen die Anbindung des Kantons Bern an 

das nationale und internationale Schienen- und Luftverkehrsnetz sichergestellt und die 

Attraktivierung des Velo- und Fussgängerverkehrs sowie der Transportketten ermög-

licht werden sollen. Ebenso sollen Massnahmen im Bereich des Freizeitverkehrs wei-

terentwickelt und verstärkt werden. Standorte für Freizeitgrosseinrichtungen haben die 

Bedingungen der Zielsetzungen im Thema der wirtschaftlichen Entwicklungsschwer-

punkte zu erfüllen. 

   

Wirtschaftliche Effizienz 

durch die Bildung von 

Destinationen erhöhen 

 Eine der Hauptstossrichtungen des tourismuspolitischen Leitbildes ist die Erhöhung 

der wirtschaftlichen Effizienz in der Tourismuswirtschaft. Aus diesem Grund verlangt 

der Kanton von den Tourismusorganisationen, dass sie – wenn ökonomisch und aus 

Kundensicht sinnvoll – bisher lokal geführte Geschäftseinheiten (wie Marketing, Rech-

nungswesen, Personalpolitik etc.) zu überörtlichen Destinationsorganisationen oder -

unternehmen zusammenlegen. Damit sollen die zu hohen Transaktionskosten ge-

senkt, bzw. die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Mit der Destinationspolitik 

wird auch das Ziel verfolgt, dass eine Region künftig in ihrer Gesamtheit an touristi-

schen Sehenswürdigkeiten aus Sicht der Gäste vermarktet wird. Damit soll eine Re-

gion für Gäste attraktiver erscheinen für eine längere Aufenthaltsdauer. Mit einer län-

geren Aufenthaltsdauer wird die angespannte Ertragslage in der Hotellerie, der Leit-

branche des Tourismus, gestärkt und deren Kapitalmarktfähigkeit verbessert. 
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Touristische 

Schwerpunktbereiche 

definieren 

 Eine zentrale Massnahme im tourismuspolitischen Leitbild ist der Auftrag an die Tou-

rismusdestinationen, ihre touristischen Schwerpunktbereiche zu definieren (welche 

Gästesegmente und Tourismusformen sollen hauptsächlich angesprochen werden). 

Zusammen mit den regionalen Partnern und den verantwortlichen Stellen des Kantons 

ist zu vereinbaren, wie und mit welchen Rahmenbedingungen die öffentliche Hand 

diese Bestrebungen unterstützen kann. Stufen- und zeitgerecht bringen diese Partner 

zudem ihre Anliegen bereits in die Erarbeitung der touristischen Schwerpunktbereiche 

ein. 

   

Umweltqualität als 

zentraler Standortfaktor 

pflegen 

 Die Umweltqualität, das Image und die Ambiance einer Region bleiben zentrale Stand-

ortfaktoren für eine erfolgreiche Tourismusstrategie. Der Pflege der Ortsbilder und der 

Natur- und Kulturlandschaft kommt deshalb zentrale Bedeutung zu. In den regionalen 

Naturpärken nach NHG und in den übrigen ländlichen Gebieten sind angepasste Tou-

rismusformen Teil einer Strategie zur Stärkung der regionalen Strukturen und müssen 

deshalb mit diesen Sektoralpolitiken abgestimmt sein. 

   

Klimawandel hat Risiken 

und Chancen 

 Mit dem Schrumpfen und Verschwinden der Gletscher büsst eine zentrale Attraktion 

des alpinen Tourismus an Ausstrahlungskraft ein. Wintersportorte in tieferen Lagen 

sind von der abnehmenden Schneesicherheit betroffen. Die auf instabilem Permafrost 

gebauten Bergbahnen und zunehmende Extremereignisse (Murgänge, Hochwasser 

usw.) werden bauliche Massnahmen zur Sicherung der touristischen Infrastrukturen 

erfordern. Die steigenden Temperaturen in tieferen Regionen und im Ausland verbes-

sern die Konkurrenzsituation der schneesicheren Wintersportorte. Dies ist bei der tou-

ristischen Infrastruktur- und Angebotsplanung zu berücksichtigen. 

   

SFG realisieren  Ein zusammenhängendes, attraktives Uferwegnetz stellt für den Tagestourismus und 

für Erholungssuchende eine wichtige Infrastruktur dar. Nach der Änderung des Geset-

zes über See- und Flussufer (SFG) sind die Chancen zu nutzen, den Vollzug zu be-

schleunigen und die Realisierung voranzutreiben. 

   

  Zielsetzungen 

  Die massgebenden Zielsetzungen im Bereich Tourismus sind im tourismuspolitischen 

Leitbild des Kantons dargestellt.  

   

  Für die Raumordnung sind die folgenden Zielsetzungen besonders wichtig: 

C31  Bei vorhandenem touristischem Potential - und unter der Bedingung von angemesse-

nen Kompensationsmassnahmen - unterstützt der Kanton die Schaffung von Intensi-

verholungsgebieten. Schutz- und Schongebiete sowie bisher noch wenig oder uner-

schlossene Landschaftskammern müssen langfristig ungestört erhalten bleiben. 

  ➔ E12, E21 

   

C32  Die Uferschutzplanungen nach SFG sind rasch fertigzustellen und ihre Umsetzung zu 

fördern. 

   

C33  Der Kanton strebt eine nachhaltige touristische Entwicklung an. Die Regionalkonfe-

renzen/Regionen konkretisieren die kantonalen Zielsetzungen in einem touristischen 

Entwicklungskonzept und treffen gestützt darauf die räumlichen Festlegungen in ihrer 

Richtplanung (RGSK). Dabei sind die kantonalen Grundsätze zu berücksichtigen. 

➔ D15 

   

C34  Der Kanton wirkt darauf hin, dass die Trägerschaften der regionalen Naturpärke nach 

Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) und des UNESCO Welterbes Schweizer Alpen 



Strategien Kapitel C  7 
S

ta
n
d

 3
1
.1

2
.2

0
2

5
 

Jungfrau-Aletsch den Anliegen des Tourismus die gebührende Beachtung schenken 

und er unterstützt die Trägerschaften bei der Entwicklung und Vermarktung nachhal-

tiger Angebote zur wirtschaftlichen Inwertsetzung der vorhandenen Natur-, Land-

schafts- und Kulturwerte. 

  ➔ C41-C43, D31, E15, E21-E24, F14 

   

C4  Land- und Waldwirtschaft 
   

Ausgangslage  Der Kanton Bern ist mit einem Fünftel aller Schweizer Landwirtschaftsbetriebe der 

grösste Agrarkanton der Schweiz. Agrarpolitik ist primär eine Aufgabe des Bundes; 

mit der kantonalen Agrarpolitik wird - ergänzend zu den Bundesmassnahmen - eine 

regional differenzierte Umsetzung mit möglichst zielgerichtetem Einsatz der kantona-

len Mittel angestrebt. 

   

  In den ländlichen Regionen tragen die Land- und Waldwirtschaft und deren direkt vor- 

und nachgelagerte Sektoren wesentlich zur Pflege der Kulturlandschaft und zur de-

zentralen Besiedlung bei. Der Anteil der landwirtschaftlichen Arbeitsplätze bzw. der 

Arbeitsplätze im Primärsektor beträgt in mehr als 120 bernischen Gemeinden über 

30%. In der Annahme, dass von jedem Arbeitsplatz in der Landwirtschaft ein weiterer 

Arbeitsplatz abhängt, sind in diesen Land- und Berggemeinden über die Hälfte aller 

Arbeitsplätze direkt von der Land- und Waldwirtschaft abhängig.  

   

  Sowohl die Land-, wie auch die Waldwirtschaft erbringen multifunktionale Leistungen. 

Neben wichtigen Nutz- und Produktionsleistungen erfüllen sie auch Wohlfahrtsfunkti-

onen. Grosse Teile des Waldes schützen zudem Wohnhäuser, Infrastrukturanlagen 

und wichtige Verkehrsträger vor Naturgefahren. 

   

  Herausforderungen 

Strukturwandel in der 

Landwirtschaft begleiten 

und sozialverträglich 

gestalten 

 Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird weitgehend durch die Liberalisierung 

der Agrarmärkte bewirkt, welche die Landwirtschaft einem starken Anpassungsdruck 

aussetzt. Im Mittelland, auf den rationell bewirtschaftbaren Flächen wird über den 

Strukturwandel eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsproduktivität angestrebt. In 

den topographisch und klimatisch ungünstigeren und peripheren Gebieten besteht die 

Absicht, mit einem räumlich differenzierten Einsatz der raumrelevanten Politiken eine 

Land- und Regionalwirtschaft zu fördern, die wesentlich zur Pflege der Kulturland-

schaft und dezentralen Besiedlung beiträgt. 

   

Risiken für die Umwelt  

und die Bevölkerung der 

Bergregionen begegnen 

 Damit besteht auf den rationell bewirtschaftbaren Flächen die Gefahr einer intensive-

ren Nutzung mit einem teilweisen Verlust der Biodiversität sowie der Fruchtbarkeit und 

einer erhöhten Erosionsanfälligkeit der Böden. In Hügel- und Bergregionen kann der 

Strukturwandel in der Landwirtschaft und die Waldentwicklung teilweise zu uner-

wünschten Erscheinungen führen: Die Zunahme der Waldfläche bei gleichzeitiger Un-

ternutzung des Waldes einerseits und eine Extensivierung der landwirtschaftlichen Be-

wirtschaftung mit gleichzeitigem Verlust von dezentralen Arbeitsplätzen und noch in-

takter Kulturlandschaften andererseits. 

   

Auf die Folgen des 

Klimawandels reagieren 

 Auch der Klimawandel kann zu einem klimabedingten Verlust von Arten und zu Pro-

duktionsverminderungen führen. Heutige Nutzungen werden vielfach nicht mehr mög-

lich sein, diese müssen angepasst werden. In der Landwirtschaft kann dies durch den 

Anbau von trocken- und hitzeresistenten Kulturen oder Sorten, einer Aufwertung der 

Böden, einer effizienteren Wasserverwendung oder Wasserspeicherung geschehen. 

Vom Klimawandel profitieren wird beispielsweise der Rebbau. Im Wald führt der Klima-
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wandel zu einer Verschiebung der natürlichen Verbreitungsgebiete der Baumarten. Ein-

zelne wichtige Baumarten werden möglicherweise in tieferen Lagen ausfallen. Zudem 

steigen die Risiken durch extreme Witterungsereignisse und eingeschleppte Schador-

ganismen. Die Risiken können durch eine aktive Bewirtschaftung des Waldes teilweise 

reduziert werden. 

   

Lösungsansätze für den 

ländlichen Raum  

entwickeln 

 Die grosse Herausforderung besteht darin, regional differenzierte Lösungsansätze zu 

entwickeln, die langfristig wirtschaftlich sowie sozial und ökologisch verträglich sind. 

Weil zwischen Land- und Waldwirtschaft und den übrigen Sektoren der Volkswirtschaft 

enge Verflechtungen bestehen, sind integrale Ansätze zu fördern. 

   

Wichtige  

Basisinfrastrukturen  

aufrecht erhaltenf 

 Bund und Kanton haben die Basisinfrastrukturen des ländlichen Raums mit erhebli-

chen Mitteln unterstützt (Meliorationskredite, Forstkredite, IHG-Kredite usw.). Es han-

delt sich dabei um Bauwerke wie Landwirtschafts- und Forstwege, Entwässerungsan-

lagen, Wasserversorgungsnetze etc. Im Zusammenhang mit dem Strukturwandel in 

der Landwirtschaft werden diese Infrastrukturen nicht mehr ausschliesslich durch die 

Landwirtschaft genutzt. Für die Erhaltung der Besiedlung und für die Pflege der viel-

fältigen traditionellen Kulturlandschaft im Berggebiet müssen aber diese Anlagen wei-

terhin unterhalten und erneuert werden können. Nach heutiger Agrargesetzgebung 

des Bundes wird die Wert- und Substanzerhaltung von Bauten und Anlagen unter-

stützt, indem der Bund an die «periodische Wiederinstandstellung» von Wegen, Seil-

bahnen, landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanlagen, Wasserver-

sorgungen (Berg-, Hügelgebiet sowie im Sömmerungsgebiet) und Trockenmauern von 

landwirtschaftlich genutzten Terrassen Beiträge gewährt. 

   

Förderinstrumente für 

den ländlichen Raum 

optimieren und 

abstimmen 

 Bei Bund und Kanton gibt es verschiedene Förderinstrumente, die direkt oder indirekt 

Auswirkungen auf die Entwicklung des ländlichen Raums haben. Weil diese vielfach 

durch die Sektoralpolitiken (Tourismus-, Wirtschaftsförderungs-, Landwirtschafts-, 

Waldwirtschafts-, Infrastruktur-, Natur- und Landschaftsschutz-, Regionalpolitik etc.) 

entwickelt und zu wenig aufeinander abgestimmt werden, können sie bei der konkre-

ten Umsetzung zum Teil kontraproduktiv wirken. Damit der ländliche Raum ein attrak-

tiver Wohn-, Wirtschafts- und Lebensraum bleiben kann, sind die Förderinstrumente 

zu optimieren und besser aufeinander abzustimmen. 

   

Nachhaltige 

Waldentwicklung 

sicherstellen  

 Der Wald entfernt sich in gewissen Regionen zunehmend von einem nachhaltigen 

Aufbau nach Altersstufen. Viele Bestände sind überaltert. Der Schutzwald muss seine 

Aufgaben auf lange Sicht jederzeit erfüllen können. Schadstoffeinträge in den Wald 

führen zu schleichenden Veränderungen im Waldboden und wirken sich negativ auf 

das Gedeihen der Bäume aus. Es ist zu erwarten, dass die Wälder wegen des Klima-

wandels zunehmend witterungsbedingten Extremen wie Trockenheit und Stürmen 

ausgesetzt sind. Wild- und Insektenschäden nehmen tendenziell zu. Der Wald wird 

auch vermehrt als Ort der Erholung genutzt, was teilweise die nachhaltige Bewirtschaf-

tung einschränkt. 

   

  Zielsetzungen 

  Die Strategie zu den Bereichen Landwirtschaft und Natur («LANAT Strategie») stellt 

das Strategieinstrument zur kantonalen Landwirtschaftspolitik dar und ergänzt die ent-

sprechenden Instrumente des Bundes. Sie zeigt auf, wie der Kanton den vom Bund 

vorgesehenen Spielraum ausnützen und ergänzend in der Landwirtschaftspolitik ge-

wisse Akzente setzen will. Als Stossrichtungen werden u.a. die Förderung einer leis-

tungsstarken und nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion, des Service public vom 

Bauernhof und von dynamischen Lebensräumen formuliert. 
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  Im Bereich Wald legt die kantonale Politik den Fokus auf die Stärkung der Wald- und 

Holzwirtschaft, um den Wald und dessen Leistungen im öffentlichen Interesse lang-

fristig zu sichern. Es sollen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung der 

gesamten Wertschöpfungskette geschaffen werden. Die Schutzleistungen sollen gesi-

chert, die Biodiversitätsleistungen gefördert und die Freizeitnutzung gelenkt werden. Der 

Wald soll in seiner Fläche und Qualität erhalten bleiben. Diese Gesamtstrategie steht im 

Einklang mit den Vorgaben des kantonalen Waldgesetzes und den NFA-Programmen 

des Bundes. Umgesetzt werden diese Ziele auch mit Massnahmen in der regionalen 

Waldplanung. 

   

  Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig: 

C41  Im Talgebiet wird eine Landwirtschaft angestrebt, in welcher sowohl Haupterwerbs- 

als auch Erwerbskombinationsbetriebe die Ansprüche einer wettbewerbsfähigen mul-

tifunktionalen Landwirtschaft erfüllen. Diese soll die natürliche Regenerationsfähigkeit 

der Böden nicht gefährden, Rücksicht auf die übrigen natürlichen Lebensgrundlagen 

(Luft, Wasser, Stoffe, Landschaft) und die Lebensgemeinschaften (Artenvielfalt, Ras-

senvielfalt der Nutztiere und -pflanzen) nehmen sowie den ökologischen Ausgleich 

aktiv unterstützen. 

  ➔ E11, E21, E22 

   

C42  Im Hügel- und Berggebiet sind die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die in 

der Land- und Waldwirtschaft tätige Bevölkerung von der Produktion und vom Verkauf 

qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen und von der Pflege einer viel-

fältigen naturnahen Kulturlandschaft, ergänzt mit einem ausserlandwirtschaftlichen 

Nebenerwerb, leben kann. 

  ➔ E21, E15, F11 

   

C43  Durch die kontinuierliche Waldverjüngung, welche regional auch eine Nutzungssteige-

rung erfordern kann, ist längerfristig ein nachhaltiger, klimaangepasster Waldaufbau 

anzustreben. Dazu sind für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer möglichst güns-

tige Rahmenbedingungen zu schaffen und effiziente Bewirtschaftungsstrukturen ge-

zielt zu unterstützen. Um die Siedlungen und ihre Infrastrukturen vor Naturgefahren zu 

schützen, ist im Berggebiet eine hohe Stabilität aller Schutzwälder zu erreichen. Die 

Belastung der Waldböden durch Schadstoffeinträge wird grosse Aufmerksamkeit ge-

schenkt und soll reduziert werden. Freizeit- und Erholungsnutzungen sollen gezielt so 

gelenkt und entwickelt werden, dass sie eine nachhaltige Waldwirtschaft und die Um-

welt nicht übermässig beeinträchtigen. 

  ➔ C65, D13, E23 

   

C5  Ver- und Entsorgung 
   

Ausgangslage  Sichere und gut funktionierende Ver- und Entsorgungsanlagen sind für Gesellschaft, 

Wirtschaft und Umwelt von grosser Bedeutung. Ein möglichst umweltschonender Bau, 

Betrieb und Unterhalt, Kostentransparenz und Gebühren nach dem Verursacherprin-

zip sowie eine optimale Versorgungssicherheit in allen Regionen stellen wichtige 

grundsätzliche Zielsetzungen dar. 

   

  Die Bereiche Wasserversorgung sowie Abfall- und Abwasserentsorgung werden über 

Gebühren und nicht über Steuergelder finanziert. Die Werterhaltung der Infrastruktu-

ren ist deshalb vor allem in ländlichen Gemeinden, besonders im Streusiedlungsgebiet 

ein Problem, da sie sehr kostspielig ist und trotz gewissen finanziellen Ausgleichsmas-

snahmen zu hohen Gebühren führen kann. 
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  Herausforderungen 

Konzepte optimal 

vollziehen  

 Kiesgruben, Deponien, Abwasserreinigungsanlagen und Abfallverbrennungsanlagen 

wirken sich direkt auf Umwelt, Natur und Landschaft aus. Bei der Sanierung und Re-

alisierung von Ver- und Entsorgungsanlagen besteht eine Hauptaufgabe des Kantons 

darin, die vorhandenen Konzepte optimal umzusetzen und bei Bedarf den neuen Ge-

gebenheiten anzupassen.  

   

Raumplanung und 

Infrastrukturen auch im 

Bereich der Kosten 

aufeinander abstimmen 

 Zwischen den Bau- und Betriebskosten von Infrastrukturanlagen und der räumlichen 

Anordnung der Siedlungen besteht ein Zusammenhang: Die Ver- und Entsorgung bei-

spielsweise von Streusiedlungsgebieten verursacht höhere Kosten als diejenige von 

Gebieten mit kompakten Siedlungsstrukturen. Sowohl der Kanton als auch die Ge-

meinden besitzen ein Interesse an möglichst kostengünstigen Infrastrukturen. Die Pla-

nung und Finanzierung von neuen Infrastrukturanlagen und die Raumplanung müssen 

aufeinander abgestimmt werden. 

   

Folgen des 

Klimawandels 

berücksichtigen 

 Klimabedingte Naturereignisse werden steigende Kosten für den Unterhalt der Ver-

kehrsinfrastruktur zur Folge haben. Weniger Niederschlag kann sich qualitativ und 

quantitativ negativ auf die Grundwasserspeisung und auf die Wasserversorgung aus-

wirken. Längere sommerliche Trockenperioden können vermehrt zu Wasserknappheit 

führen. Andererseits belasten intensive, Starkniederschläge das Kanalisationsnetz, 

Rückhaltebecken und ARAs und fordern ein verbessertes Wassermanagement. 

   

Gewässer- und 

Bodenschutz vollziehen 

 Trotz grossen Anstrengungen im Bereich des technischen Umweltschutzes besteht 

ein erheblicher Handlungsbedarf im Bereich Gewässer- und Bodenschutz. Die Belas-

tung mit organischen Mikroverunreinigungen, die Gefährdung des Grundwassers, zu 

intensive landwirtschaftliche Nutzungen im Zuflussbereich von Trinkwasserversorgun-

gen, aber auch der Verlust der Bodenfruchtbarkeit im Landwirtschaftsgebiet sind vor 

allem aus langfristiger Sicht problematisch. Die Ursachen dafür sind vielfältig und nicht 

restlos geklärt. Neben der Ver- und Entsorgung spielen auch die Landwirtschaft, der 

Verkehr und andere Nutzungen (z.B. Schiessanlagen, Familiengärten) eine wesentli-

che Rolle.  

   

  Zielsetzungen 

  Im Bereich der kantonalen Vorsorgepolitik gilt der kantonale Sachplan Abbau, Deponie 

und Transport (ADT). Darin werden unter anderem folgende Punkte festgelegt: 

− Ziele, Grundzüge und Grundsätze der kantonalen Vorsorgepolitik sowie die Kon-

zepte Abbau und Deponie. 

− Aufgabenteilung zwischen Kanton, Regionen und Gemeinden: Die Standortpla-

nung für Abbaustellen und Deponien ist Sache der Regionen (Richtplanung) und 

Gemeinden (Nutzungsplanung). Der Kanton gibt Vorgaben. Zudem legt er Anfor-

derungen für Materialbewirtschaftungskonzepte bei Grossprojekten fest. 

− Verbindlichkeit der regionalen Abbau- und Deponieplanungen. Für Standorte, wel-

che in einer aktuellen, vom Kanton genehmigten Abbau- und Deponieplanung 

festgesetzt sind, gelten der Bedarf, die Standortgebundenheit, die raumplaneri-

sche Abstimmung und Interessenabwägung grundsätzlich als nachgewiesen. Die 

zuständigen Bundesbehörden werden im Rahmen des Vorprüfungsverfahren der 

regionalen Abbau- und Deponieplanungen angehört. 

   

  Im Abfallleitbild werden folgende verbindliche Festlegungen getroffen: 

− Es werden allgemeine Ziele zur kantonalen Abfallbewirtschaftung sowie Grunds-

ätze zur Kostenregelung, zum Abfallfonds, zur Aufsicht und Kontrolle und zur Zu-

sammenarbeit zwischen den Gemeinden, den Abfallregionen und den Entsor-

gungsunternehmen definiert. 
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− Für den Bereich Siedlungsabfälle werden verbindliche Einzugsgebiete für die ein-

zelnen Abfallregionen (aufgeschlüsselt nach Gemeinden) bestimmt und kantonale 

Abfallbehandlungsanlagen mit den benötigen Kapazitäten festgelegt. 

− Für die Bereiche Bauabfälle, Klärschlamm, Entsorgung von Sonder- und Prob-

lemabfälle werden konkrete Massnahmen zuhanden der Abfallregionen und Ge-

meinden formuliert. 

Seit der Inbetriebnahme der KVA Thun im Jahr 2003 sind keine neuen Anlagen (Keh-

richtverbrennungsanlagen, Reaktor- und Reststoffdeponien) geplant. Hingegen beste-

hen Projekte für Erweiterungen von bestehenden Reaktordeponien. 

   

  In der Wasserstrategie, namentlich im Sachplan Siedlungsentwässerung (VOKOS) 

werden folgende verbindliche Festlegungen getroffen: 

− Die Infrastruktur der Siedlungsentwässerung ist zu erhalten und gezielt zu erwei-
tern. Die Prioritäten werden im Sachplan festgehalten. 

− Die Gemeinden und Abwasserorganisationen erstellen die dafür notwendigen Pla-
nungen und setzen die entsprechenden Massnahmen um. 

− Die Finanzierung wird durch verursachergerecht erhobene und kostendeckende 
Gebühren nachhaltig sichergestellt. 

− Der Massnahmenplan stützt sich auf ein vorausschauendes Monitoring über den 

Zustand der Gewässer und die Infrastruktur der Siedlungsentwässerung. 

   

  Im Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern sind Standorte bezeichnet, in 

denen weitere Abklärungen nach Prioritäten vorgenommen werden müssen und die 

u.a. auch für die Nutzungsplanung von Bedeutung sind. 

   

  In den Gewässerschutzkarten sind die Gewässerschutz- und Zuströmbereiche, die 

Grundwasserschutzzonen und –areale sowie die Quellschutzzonen bezeichnet. Je 

nach Schutzzone sind unterschiedliche Nutzungseinschränkungen zu beachten.  

   

  Für die Raumordnung sind die folgenden Zielsetzungen besonders wichtig: 

C51  Die Materialbewirtschaftung von Grossprojekten richtet sich nach den Zielen und 

Grundsätzen des Sachplans ADT. Materialbewirtschaftungskonzepte sind mit den di-

rekt oder indirekt betroffenen Regionen abzustimmen. Die Konzepte müssen insbe-

sondere aufzeigen, welche Varianten geprüft wurden, wie die Interessenabwägung 

erfolgt ist und wie allfällige Abweichungen von den Zielen und Grundsätzen begründet 

werden. Als Grossprojekte gelten Bauwerke mit regionalen oder überregionalen Aus-

wirkungen auf Abbau- und Ablagerungsstellen. 

   

C52  Der Kanton gewährleistet eine ausreichende Versorgung mit mineralischen Rohstof-

fen. Die langfristige Planung beruht auf den Zielen des Sachplans ADT.  

Die verbindliche Sicherung eines Abbauvorhabens befolgt das Prinzip der Subsidiari-

tät. Kommt eine kommunale Überbauungsordnung eines im regionalen Abbau- und 

Deponierichtplan festgesetzten Standorts nicht zustande und werden dadurch regio-

nale Interessen gefährdet, erlässt die Regionalkonferenz eine regionale Überbauungs-

ordnung. Wenn dieser Weg scheitert und wenn überregionale und kantonale Interes-

sen gefährdet sind, prüft der Kanton den Erlass einer kantonalen Überbauungsord-

nung. 

   

C53  Bei kommunalen oder regionalen Ver- und Entsorgungsanlagen sind Infrastruktur- und 

Betriebskosten zu minimieren, indem bereits bei der Planung die entsprechenden 

Standorte optimal räumlich abgestimmt werden. Betroffen sind davon vor allem Anla-

gen, welche bei Neueinzonungen oder wesentlichen Erweiterungen von bestehenden 

Bauzonen neu erstellt werden müssen. 



12  Strategien Kapitel C 

S
ta

n
d

 3
1
.1

2
.2

0
2

5
 

   

C54  Der Schutz des Bodens und des Grundwassers ist mit langfristig orientierten Mass-

nahmen zu sichern. Im Rahmen der Richt- und Nutzungsplanung sind dabei die vor-

handenen Instrumente möglichst optimal einzusetzen. 

   

C55  Durch die Klimaveränderung ändert sich auch der Wasserhaushalt und somit die Was-

serversorgung, deshalb soll das Wassermanagement verbessert und klimaresilient 

gestaltet werden. Auf allen Ebenen soll eine Prüfung und Entwicklung neuer Ansätze 

im Bereich des Wassermanagement stattfinden: z. B. die Erhöhung der Wasserspei-

cherfähigkeit des Bodens und Wasserrückhaltung in Siedlung und Land(wirt-)schaft, 

Mehrzweckspeicher zur Verminderung zukünftiger Wasserknappheit (Stromproduk-

tion), Strategien zur Bewässerung für die Landwirtschaft und für Siedlungsräume. 

   

   

C6  Energie, Telekommunikation und Post 
   

Ausgangslage  

 

Während die Entsorgung von Abwasser und Abfällen sowie die Versorgung mit Was-

ser eine öffentliche Aufgabe darstellt, ist die Versorgung mit Telekommunikations-

dienstleistungen privat organisiert. In den Bereichen Strom und Gas ist seit 2008 die 

schrittweise Öffnung des Marktes eingeleitet. Die Rahmenbedingungen im Bereich 

Strom (vor allem zur Sicherstellung der Grundversorgung) sind vom Bund festgelegt 

worden. Im Bereich der Telekommunikation beschränkt sich der Handlungsspielraum 

von Kanton und Gemeinden weitgehend auf das bauliche Bewilligungsverfahren. Im 

Bereich der Energieversorgung ist der Handlungsspielraum grösser. Die durch die 

Schweizerische Post zu erbringenden Dienstleistungen in der Grundversorgung sind 

auf Bundesebene abschliessend geregelt. 

   

  Herausforderungen 

Den Service public 

sicherstellen 

 Die Marktöffnung der Telekommunikation und die eingeleitete Marktöffnung in der 

Strom- und Gasversorgung sowie die Umstrukturierung des Poststellennetzes werfen 

Fragen auf: Wie weit ist die Grundversorgung in den Regionen des Kantons gesichert? 

Müssen die Bewohnerinnen und Bewohner von bestimmten Regionen künftig einen 

höheren Preis oder qualitative Einbussen bei den Dienstleistungen in Kauf nehmen? 

Die rasanten Entwicklungen der Telekommunikation und des Energiemarktes lassen 

die konkreten Auswirkungen auf den Service public nicht abschätzen. Der Abbau der 

Grundversorgung würde die Standortattraktivität der Gemeinden im ländlichen Raum 

vermindern. 

   

Grundversorgung in der 

Telekommunikanton 

laufend überprüfen 

 Im Bereich der Telekommunikation sind Inhalt, Umfang, Qualität und Preis der Grund-

versorgung auf Bundesebene geregelt. Der Katalog der Grundversorgungs-Dienstleis-

tungen ist aus Sicht des Kantons laufend den veränderten technologischen Möglich-

keiten und der Bedarfssituation anzupassen. 

   

Gesamtenergieverbrauch 

senken und einheimische 

erneuerbare 

Energieträger fördern 

 Der Kanton Bern will, dass die Energieerzeugung und die Energienutzung langfristig 

im Einklang mit den Erfordernissen der Nachhaltigen Entwicklung stehen. Mit einer 

zukunftsgerichteten und verlässlichen Energiepolitik soll der Wirtschaftsstandort Bern 

gestärkt und die Umwelt als wichtige Voraussetzung für eine hohe Lebensqualität ge-

schont werden. Bis im Jahre 2035 soll das Ziel der 4000-Watt-Gesellschaft und als 

Fernziel die 2000-Watt-Gesellschaft und eine Klimagasemission von maximal 1 Tonne 

CO2 pro Person erreicht werden. Der Gesamtenergieverbrauch soll stabilisiert und 

langfristig gesenkt werden. Der Kanton Bern fördert einheimische erneuerbare Ener-

gieträger und setzt sich ein für eine effiziente Energienutzung. 
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Auf die Auswirkungen 

des Klimawandels 

reagieren 

 Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Energieproduktion und auf die Nachfrage. 

Die voraussichtlich verminderte sommerliche Wasserführung der Flüsse wird die 

Stromproduktion der Flusskraftwerke beeinflussen. Bei der Energienachfrage werden 

die erhöhten sommerlichen Temperaturen und die häufigeren Hitzeperioden den som-

merlichen Strombedarf für die Kühlung der Gebäude erhöhen. Dafür reduziert sich der 

Heizwärmebedarf im Winter. Da verschiedene Parameter im Moment noch offen sind, 

lassen sich keine gesicherten Aussagen zur künftigen Produktion und Nachfrage ma-

chen. Bei der Festlegung und Umsetzung der Energiepolitik ist auf die mit dem Klima-

wandel verbundenen Chancen und Risiken zu achten und diesen mit entsprechenden 

Anpassungsmassnahmen zu begegnen. 

   

Energieversorgung und 

räumliche Nutzungen 

aufeinander abstimmen 

 Mit der Abstimmung der Siedlungsentwicklung und der Nutzungen mit der Energiever-

sorgung können diese Zielsetzungen unterstützt werden. Bisher verfügen jedoch erst 

wenige Gemeinden über die notwendigen raumplanerischen Vollzugsinstrumente. 

   

Belastungen durch 

nichtionisierende 

Strahlen minimieren 

 In den Siedlungsräumen besteht ein dichtes Netz von Mobilfunkanlagen, das die Be-

völkerung mit Mobilfunkdiensten versorgt. Ausserhalb der Siedlungen befinden sich 

neben Mobilfunkantennen auch Hochspannungsleitungen. Mit den in der in der Bun-

desverordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) festgelegten 

Grenzwerten soll der Schutz vor nichtionisierenden Strahlen sichergestellt werden. 

Der Kanton ist für Sendeanlagen mit dem Vollzug der NISV beauftragt und stellt die 

Einhaltung der Grenzwerte sicher. Multimedia- und Internetanwendungen führen 

dazu, dass der Mobilfunkbereich weiterhin stark wächst. Demgegenüber stehen For-

derungen aus der Bevölkerung in Bezug auf Schutz vor nichtionisierende Strahlung. 

Der diesbezügliche Handlungsspielraum des Kantons ist jedoch begrenzt. 

   

  Im Zusammenhang mit dem Bau und der Sanierung von Übertragungsleitungen steht 

der Vollzug des Ortsbild- und Landschaftsschutzes vor neuen Herausforderungen. Im 

Bereich der Sanierung und Erneuerung von Wasserkraftwerken kommt dem Vollzug 

der Vorschriften über die Restwassermengen sowie die Änderung des Gewässer-

schutzgesetzes vom 11. Dezember 2009 eine grosse Bedeutung zu. 

   

Den Spielraum bei der 

Standortwahl nutzen 

 Es ist nicht möglich, die Belastungen der Energie- und Telekommunikationsanlagen 

auf die Umwelt, Natur und Landschaft vollständig zu vermeiden. Der Spielraum ist 

jedoch zu nutzen, um Standorte von neuen Anlagen so zu wählen, dass die Belastun-

gen möglichst gering sind oder dass bei der Sanierung von Anlagen die Belastungen 

sogar verringert werden. Die Wassernutzungsstrategie 2010 legt aufgrund der vorhan-

denen Wasserkraftpotenziale und den kantonalen Zielsetzungen Vorrang- und/oder 

Ausschlussgebiete für die Wasserkraftnutzung fest. 

   

  Zielsetzungen 

  Die Energiestrategie 2006 enthält die massgebenden kantonalen Zielsetzungen im 

Bereich der Energieversorgung und -nutzung. Die strategischen Ziele zur kantonalen 

Energiepolitik umfassen u.a. folgende Elemente: 

− Förderung einer wirtschaftlichen, vielseitigen, ausreichenden und umweltscho-

nenden Energieversorgung. 

− Mittelfristige Stabilisierung und langfristige Senkung des Gesamtenergiever-

brauchs. 

− Vielseitige und breit abgestützte Energieproduktion mit prioritärer Verwendung in-

ländischer Energieträger. 

− Deckung des Energiebedarfs zu einem wesentlichen Teil mit erneuerbaren Res-

sourcen. 

  Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig: 
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C61  In den erschlossenen, dauernd besiedelten Gebieten strebt der Kanton eine bedarfs-

gerechte Versorgung mit Energie sowie Telekommunikations- und Postdienstleistun-

gen durch die entsprechenden Leistungserbringer an. Neben betriebswirtschaftlichen 

Bedürfnissen sind dabei Faktoren wie räumliche Distanzen, touristische Bedürfnisse, 

die absehbare Nachfrageentwicklung oder der potenzielle Verlust an Standortqualität 

zu berücksichtigen. 

   

C62  Der Kanton setzt sich dafür ein, dass bei drohendem Leistungsabbau im Energie-, 

Telekommunikations- und Postdienstleistungs-Bereich die Gemeinden und Regionen 

von den öffentlichen Unternehmen mit Grundversorgungsauftrag und den entspre-

chenden Bundesstellen einbezogen werden. 

C63  Der Kanton setzt sich dafür ein, dass der Grundversorgungsauftrag im Bereich der 

Telekommunikation bei Bedarf flexibel an neue Technologien und neue Bedürfnisse 

in allen Regionen angepasst wird. 

   

C64  In den Ortsplanungen sind die räumliche Entwicklung und die Energieversorgung auf-

einander abzustimmen mit dem Ziel, den Energieverbrauch langfristig zu senken und 

einheimische, erneuerbare Energieträger zu nutzen. 

   

C65  Der Kanton strebt eine effiziente Energienutzung und einen möglichst hohen Anteil der 

einheimischen erneuerbaren Energieträger am Gesamtenergieverbrauch an. Er setzt 

sich aktiv für optimale Rahmenbedingungen für diese Energien ein. Infrastrukturen 

sind mit Rücksicht auf Landschaft und Ökologie zu planen und zu erstellen. 

  ➔ C43 

   

C66  Neue grössere Vorhaben im Bereich elektrischer Übertragungsleitungen sind in erster 

Linie in den bestehenden Korridoren zu planen. Bei der Linienführung müssen die 

kantonalen, regionalen und kommunalen Schutzobjekte berücksichtigt werden. Im Be-

reich der Gasversorgung sind ausserhalb von bereits mit Gas erschlossenen Gebieten 

neue grössere Vorhaben nur zuzulassen, wenn eine Abstimmung mit den standortge-

bundenen erneuerbaren Energieträgern stattgefunden hat. 

   

C67  Der kantonale Spielraum im Bereich der Telekommunikation ist so zu nutzen, dass die 

Belastungen für Mensch, Landschaft und Ortsbilder möglichst gering sind. 

  ➔ D31 

   

C68  Mit den Mobilfunkbetreibern ist eine kantonale Vereinbarung bezüglich einer koopera-

tiven Standortevaluation von Mobilfunkanlagen abzuschliessen. Diese ermöglicht den 

kommunalen Baubewilligungsbehörden unter gewissen Voraussetzungen die Mitspra-

che bei der Suche nach einem optimalen Standort einer Sendeanlage. 

   

C69  Bei der Wärmeversorgung von Siedlungen gelten folgende Prioritäten:  

1. Ortsgebundene hochwertige Abwärme 

2. Ortsgebundene niederwertige Abwärme und Umweltwärme 

3. Bestehende erneuerbare leitungsgebundene Energie- 

    träger (Verdichtung und Erweiterung) 

4. Regional verfügbare erneuerbare Energieträger  

    (Holz, übrige Biomasse) 

5. Örtlich ungebundene Umweltwärme (Luft, Sonne, Erde) 

   

C7  Infrastrukturen für Bildung, Gesundheit und Soziales 
   

Ausgangslage  Kantonale oder vom Kanton unterstützte Infrastruktureinrichtungen in den Bereichen 
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Bildung, Gesundheit und Soziales haben direkte und indirekte Auswirkungen auf den 

Raum. Deshalb ist bei den Steuerungen aus fachlicher und finanzieller Sicht auch der 

räumliche Aspekt zu berücksichtigen. 

   

  Herausforderungen 

Räumliche Aspekte der 

Bildungsstrategie 

 Bildung und Forschung sind zentrale Elemente für die wirtschaftliche Innovationskraft. 

Dies setzt eine den verschiedenen Bildungsinstitutionen angepasste Infrastruktur vo-

raus. Namentlich der Rückgang der Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Volks-

schule und teilweise auf der Sekundarstufe II, tragen zu einem grundlegenden Struk-

turwandel bei. Diesem Aspekt wird in der Bildungsstrategie, die erstmals im April 2005 

vom Grossen Rat zur Kenntnis genommen wurde und die sporadisch aktualisiert wird, 

besondere Beachtung geschenkt. Für die Umsetzung dieser Strategie wurden meh-

rere Projekte definiert. Dabei soll, wo dies sinnvoll und stufengerecht ist, die Zentrali-

tätsstruktur als Grundlage dienen. 

   

Räumliche Aspekte der 

Spitalversorgung 

 Die Spitalversorgung muss grundsätzlich allgemein zugänglich, bedarfsgerecht, von 

guter Qualität und wirtschaftlich sein. Diese übergeordneten Versorgungsziele beru-

hen auf der Kantonsverfassung (Art. 41 Abs. 1 KV). Weitere allgemeine Versorgungs-

ziele ergeben sich aus den rechtlichen Vorgaben aus dem nationalen Krankenversi-

cherungsgesetz und dem kantonalen Spitalversorgungsgesetz. Sie sehen vor, dass 

die Grundversorgung dezentral konzentriert angeboten wird, die spezialisierte sowie 

die hoch spezialisierte Versorgung dagegen konzentriert werden.  

 

Die Versorgungsplanung, die gemäss Spitalversorgungsgesetz (Art. 6) erstellt wird, 

legt die Versorgungsziele fest, weist den Bedarf an Leistungen aus, schätzt die finan-

ziellen Auswirkungen dieser voraussichtlich zu erbringenden Leistungen ab und kon-

kretisiert die Versorgungsstrukturen, in denen die Leistungen zu erbringen sind. Die 

Versorgungsplanung bildet die Grundlage für eine abgestufte Versorgung bzw. die dif-

ferenzierte Gliederung des stationären Angebots. Anhand der drei Versorgungsstufen 

regional, überregional und kantonal kann die Versorgungssituation in allen Teilen des 

Kantons beobachtet und beurteilt werden. Im Mittelpunkt der Versorgungsplanung 

steht dabei der Versorgungsbedarf der Berner Bevölkerung.  

 

Während die umfassenden Analysen des künftigen Leistungsbedarfs für die Bevölke-

rung des Kantons Bern nicht auf raumplanerischen Strategien beruhen kann, sind 

diese bei der Konkretisierung der Versorgungsstrukturen (Gesundheitsleistungsange-

bote bzw.  

-standorte) zu berücksichtigen. So wird die Versorgung mit Gesundheitsleistungen 

auch im Hinblick auf ihre regionale Verteilung betrachtet. Die akutsomatische Spital-

versorgung ist in sieben Versorgungsräumen organisiert. Die dezentrale Konzentra-

tion der abgestuften Grundversorgung (s. o.) orientiert sich an dieser räumlichen Struk-

tur. Um die Besonderheiten des Versorgungsbereichs Psychiatrie berücksichtigen zu 

können, werden vier eigene Versorgungsräume betrachtet. Weiter gibt es für die am-

bulante Psychiatrieversorgung räumliche Sektoren. Das Rettungswesen wird in acht 

Rettungsregionen organisiert. 

   

Räumliche Aspekte der 

Alters- und 

Behindertenpolitik 

 Die Erhaltung und Förderung der Selbstständigkeit von älteren und betagten Men-

schen ist ein zentrales Element der Alterspolitik des Kantons Bern und spiegelt sich 

im Grundsatz “ambulant vor stationär“ wider. Die Alterspolitik ist zudem bewusst de-

zentral ausgerichtet und berücksichtigt auch die Entwicklung, dass die Menschen im-

mer länger leben und somit die Anzahl älterer und hochalter Menschen stetig steigt. 

 

Die Sorge für (auch alte und hochalte) Menschen ist eine gesellschaftliche Aufgabe 
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und muss dort gelebt werden, wo die Menschen zu Hause sind: in Quartieren, Dörfern, 

Städten und Regionen. Mehr als 80 Prozent aller 80-Jährigen und Älteren im Kanton 

Bern lebten 2013 zu Hause. Ältere und alte Menschen können heute länger in der 

gewohnten Umgebung leben als noch vor zehn Jahren. Es ist Aufgabe der Gemein-

den, den jeweils lokalen Bedarf an altersgerechtem Wohnraum und an stationären und 

ambulanten Betreuungsangeboten zu klären und geeignete Massnahmen (lokale Al-

tersplanung und Raumplanung) zu koordinieren. Um die Betreuung und Pflege chro-

nisch kranker Menschen sicherzustellen, ist auf eine Vernetzung von lokalen ambu-

lanten und stationären Unterstützungs- und Pflegeangeboten mit den (regionalen) Spi-

tälern zu achten. 

 

Damit ältere Menschen auch bei eingeschränkter Mobilität am gesellschaftlichen Le-

ben teilnehmen können, ist es wichtig, dass lokale Unterstützungsangebote wie Alters- 

und Pflegeheime oder Spitexstützpunkte zentrumsnah liegen und mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Zur Erreichung der Ziele der kantonalen Alterspo-

litik ist es wichtig, dass für betagte Menschen neue Wohnformen (Alterswohnungen, 

betreutes Wohnen) in Zentrumsnähe entwickelt und gefördert werden, damit sie in 

kleinere und ihren Bedürfnissen besser angepasste Wohnungen umziehen können, 

wobei insbesondere auch auf Hindernisfreiheit zu achten ist. Dies entspricht zugleich 

der Zielsetzung, Siedlungsstrukturen verdichteter zu gestalten. Alterspolitische Forde-

rungen sollen zukünftig auch in anderen raumplanerischen Strategien, z.B. im regio-

nalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) und konkreten Einzelentschei-

den verstärkt berücksichtigt werden 

 

Die dezentrale Versorgungsplanung hat auch Auswirkung auf die wirtschaftliche Ent-

wicklung in den ländlichen Regionen. Die Institutionen des Altersbereichs zählen dort 

häufig zu den bedeutenden Arbeitsgebern. Sie bieten dezentral eine breite Palette von 

interessanten, qualitativ guten und sicheren Arbeitsplätzen an und generieren ein be-

deutendes Auftragsvolumen für die Zulieferbetriebe. 

 

Ziel der Behindertenpolitik des Kantons Bern ist die grösstmögliche Gleichstellung, 

d.h. die soziale Teilhabe und Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen und Le-

bensphasen. Gleichstellung ist zugleich ein Grundrechtsanliegen, das alle Felder der 

Politik betrifft. Besonders deutlich wird dies mit Blick auf die Behindertenrechtskonven-

tion der UNO, die insbesondere das Recht von Menschen mit Behinderungen auf bar-

rierefreie Zugänglichkeit, auf eine unabhängige Lebensführung, auf persönliche Mobi-

lität, auf Zugang zu Informationen, auf Bildung, auf Zugang zur Gesundheitsversor-

gung, auf Arbeit und Beschäftigung sowie auf Teilhabe am politischen und kulturellen 

Leben statuiert. 

 

Als ein Element einer auf Teilhabe ausgerichteten Gesellschaft ist daher die Planung 

von Wohn-, Bildungs- und Arbeitsangeboten für Menschen mit einer Behinderung 

künftig verstärkt auf die Integration auszurichten. Dadurch gewinnen auch räumliche 

Aspekte vermehrt an Bedeutung. Durch Zentrumsnähe der Angebote und die behin-

dertengerechte Gestaltung des öffentlichen Raums kann Integration gefördert werden. 

Durch ihre Zuständigkeit für die Ortsplanung kommt den Gemeinden eine zentrale 

Rolle zu bei der hindernisfreien Ausgestaltung von Infrastruktur, öffentlichen Räumen 

und anderen Bauten. Zur effizienten Förderung der Integration sollte grundsätzlich auf 

behindertengerechte Gestaltung und barrierefreie Zugänglichkeit aller Lebensberei-

che geachtet werden, nicht nur in speziell für Menschen mit Behinderung geplanten 

Wohn-, Bildungs- und Arbeitsangeboten. 

   

  Zielsetzungen 
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  Die Bildungsstrategie definiert die strategischen Ziele und die geplanten Massnahmen 

in einem systematischen Zusammenhang. Auf jeder Bildungsstufe werden klare 

Schwerpunkte gesetzt und Massnahmen und Projekte festgelegt.  

 

Das Spitalversorgungsgesetz hält die Planung der Versorgung mit Spitalleistungen 

nach den Vorgaben des Bundesrechts fest (Art. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 6 Abs. 

5) und ergänzt sie.  

 

Die alterspolitischen Ziele, Aktivitäten und Entwicklungen im Kanton Bern sind im «Be-

richt zur Alterspolitik im Kanton Bern 2016» festgehalten. 

 

Das vom Regierungsrat und vom Bundesrat genehmigte Behindertenkonzept aus dem 

Jahr 2011 legt die Basis für die Ausgestaltung des Versorgungssystems für erwach-

sene Menschen mit einer Behinderung im Kanton Bern fest. Der «Bericht des Regie-

rungsrats zur Behindertenpolitik im Kanton Bern 2016» informiert über die Ausrichtung 

der kantonalen Behindertenpolitik. Zentral bei der Umsetzung des neuen Behinderten-

konzepts („Berner Modell“) ist die Umstellung von der Objekt- auf die Subjektfinanzie-

rung, wobei auch die Finanzierung der Infrastrukturen über eine Infrastrukturpau-

schale, welche pro Person und Tag berechnet wird, dieser Systematik folgen soll.  

 

Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig: 

C71  In der Umsetzung der Bildungsstrategie ist die Zentralitätsstruktur stufengerecht zu 

berücksichtigen. ➔ C11 

C72  Bei der Wahl von Spitalstandorten sowie den Standorten übergeordneter Gesund-

heitsleistungsangebote im Hinblick auf ihre regionale Verteilung ist die Zentralitäts-

struktur stufengerecht zu berücksichtigen. ➔  C11 

C73  Verkehrs- und Raumplanung stellen sicher, dass alle Menschen möglichst selbständig 

am sozialen, gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilhaben können. Hindernisfrei 

nutzbarer öffentlicher Verkehr unterstützt mobilitätseingeschränkte Personen in ihrer 

eigenständigen Mobilität. Hindernisfreie Wohn- und öffentliche Räume sowie statio-

näre, teilstationäre und ambulante Angebote für ältere, pflegebedürftige Menschen 

und Menschen mit Behinderung sollen in ausreichender Anzahl wohnorts- und zent-

rumsnah zur Verfügung gestellt werden. 

 


